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Ist eine Änderungskündigung mit dem Ziel einer Herabgruppierung zulässig?
Was ist eine sogenannte korrigierende Herabgruppierung? 
Müssen Sie eine Herabgruppierung vornehmen, wenn durch den Einsatz von 
KI z. B. das Tarifmerkmal der selbständigen Leistungen wegfällt? 

Das Seminar vermittelt Ihnen das notwendige Handwerkszeug, um diese 
Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Korrekter Umgang mit Höhergruppierungsanträgen
 Anforderungen an die Tätigkeitsdarstellung
 Auszuübende und ausgeübte Tätigkeit
 Alleinige Berücksichtigung dauerhafter Aufgaben
 Bedeutung von Vertretungstätigkeiten
 Tarifl iche Bewertung der auszuübenden Tätigkeit
 Arbeitsvorgänge und Zusammenhangstätigkeiten
 Mischtätigkeiten
 Die Beteiligung des Personal-/Betriebsrats
 Der arbeitsgerichtliche Eingruppierungsprozess

Durchführung von Herabgruppierungen
 Ursachen der Herabgruppierung

Grundsatz der tarifgerechten Eingruppierung
Betriebsbedingte Herabgruppierungen und Prinzipien der Sozialauswahl
Personenbedingte, verhaltensbedingte oder korrigierende Herabgruppierungen

 Vorgehensweisen des Arbeitgebers
Einvernehmliche Vertragsänderung oder Änderungskündigung
Direktionsrecht bei korrigierenden Rückgruppierungen

 Besonderheiten der korrigierenden Rückgruppierung
Voraussetzungen
Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast
Grenzen der Ausübung des Direktionsrechts und der Grundsatz von Treu 
und Glauben

 Beteiligungsrechte des Personal-/Betriebsrats bei Herabgruppierungen

Teilnahmevoraussetzungen: Gute Kenntnisse im Eingruppierungsrecht.

 Bewältigung von Eingruppierungsstreitfällen / 
Durchführung von Herabgruppierungen

Termin

03. - 04.06.2025
Hotel Fulda Mitte 
Fulda

Buchungsnummer
OE-HERA

Seminargebühr
875,00 € + MwSt.

Teilnehmerzahl
ca. 16 Personen

Zeitplan
09.00 - 16.30 Uhr (täglich)

Bis 14 Tage vor Seminarbeginn können Sie uns zwei anonymisierte Stellenbeschreibungen 
als Beispiel zusenden. Diese müssen aus datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich 
stellenbezogen sein und dürfen keine personenbezogenen Daten enthalten.
Aus zeitlichen Gründen können unter Umständen nicht alle Beispiele behandelt werden.

!


